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Seit 2011 sind die Pflegekosten in der Schweiz fix verteilt: Krankenkassen
und Pflegebeddrftige leisten einen begrenzten Beitrag, den Rest sollte

die offentliche Hand Gibernehmen. Doch die Kantone setzen die neue Pflege-
finanzierung hochst unterschiedlich um. Dies geht auf Kosten alter und
kranker Menschen, die ambulante oder stationare Pflege brauchen. Jetzt will

Bundesbern via Gesetz nachbessern.




GESELLSCHAFT SPITEX MAGAZIN 2/2015 | APRIL/MAI SPITEX MAGAZIN 2/2015 | APRIL/MAI

FOKUS

«Die Pflekosten

sind nicht gedeckty - o

Was sagen Sie zu solchen Vorgéngen?

Das ist unerhort. Die Kommissionen fiir soziale Sicherheit
und Gesundheit von National- und Standerat erfuhren be-
reits vor drei Jahren von solchen Fallen und meldeten sie
den Kantonen weiter. Doch das Problem wurde nicht gel6st.
Deshalb muss der Gesetzgeber aktiv werden.

Mit einer parlamentarischen Initiative hat die Aargauer FDP-Standeratin
|  Christine Egerszegi eine Nachbesserung der neuen Pflegefinanzierung
angestossen. Im Gesetz sei einiges zu wenig klar geregelt — mit problematischen
| Folgen fiir die Pflegebediirftigen und die Leistungserbringer, wie die lang-
jahrige Gesundheitspolitikerin feststellt.
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«Bei den Betreuungs-
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Spitex Magazin: Christine Egerszegi, die neue Pflege-
finanzierung ist seit 2011 in Kraft. Der Bund wollte
damit verhindern, dass Menschen wegen Pflege-
bediirftigkeit Sozialhilfe beziehen miissen. Wurde
das Ziel erreicht?

Christine Egerszegi: Bei den Pflegekosten wurde das Ziel
erreicht, ja. Jetzt stellen wir aber fest, dass Betrage von den
Pflegekosten in die Kosten fiir die Betreuung verschoben
werden. Die Betreuungskosten sind in keiner Art und Weise
begrenzt, sie wachsen teils exorbitant. So drohen Pflege-
bediirftige trotzdem sozialhilfeabhangig zu werden — we-
gen der Betreuungskosten, die sie, anders als die Pflege-
kosten, zur Hauptsache selber tragen. Hier haben wir ein
neues Armutsrisiko.

Wenn bei den Pflegekosten die Beitrége der
Krankenkasse und die Eigenbeitrége der Pflege-
bediirftigen nicht ausreichen, miissen Kantone

oder Gemeinden fiir den Rest aufkommen, so will es
das Gesetz. Wie beurteilen Sie die Umsetzung?

Wir haben heute 22 verschiedene Losungen in den Kanto-
nen, das erschwert die Vergleichbarkeit. Die grosste
Schwierigkeit liegt bei den ausserkantonal erbrachten Pfle-
geleistungen. Es gibt Kantone, die sich weigern, die Rest-
kosten zu iibernehmen, wenn jemand in einem anderen
Kanton ambulante oder stationére Pflege bezieht. Der
Gesetzgeber wollte, dass die Kantone sich untereinander
einigen. Doch das ist nicht gelungen.

Offenbar gab es sogar Fille von Pflegebediirftigen,
die deswegen heimatlos wurden?

Ja, das gab es sogar noch bis vor Kurzem. So wollte bei-
spielsweise eine pflegebediirftige Frau aus dem Kanton
Ziirich in ein Heim in der Nahe ihrer Angehérigen im Ba-
selbiet ziehen. Sie zog ihre Schriften aus ihrem Wohnort
ab, um sie am neuen Ort zu deponieren, doch dort beschied
man ihr, das gehe nicht, weil ein Heimaufenthalt keinen
Wohnsitz begriinde. Als die
Frau ihre Schriften wieder
an den alten Ort zuriick-
bringen wollte, hiess es
dort, sie habe sich ordent-
lich abgemeldet, man neh-
me sie nicht zurtick.
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Auch bei der Spitex-Pflege werden ausserkantonale
Pflegeleistungen uneinheitlich abgegolten. Sind
lhnen Falle bekannt, wo sich dies negativ auswirkte?
Wenn zum Beispiel jemand nach einem Spitalaufenthalt
eine Rehabilitation in einem anderen Kanton macht und
dort Pflege durch die Spitex braucht, kann es sein, dass die-
ser Kanton die Restkostenbeitrage nicht bezahlt. Er bezahlt
es aber fiir alle seine Leute in anderen Kantonen. So gibt es
Félle, bei denen die Pflegekosten nicht gedeckt sind. Und
das ist widerrechtlich.

Wie soll die Losung aussehen? Das Bundesgericht
hat in einem strittigen Fall der stationaren Pflege
entschieden, dass der Standortkanton des Heims die
Restkosten iibernehmen muss.

Das Bundesgericht sagte
aber klar, dass dies nur gel-
te, solange es keine gesetz-

LRSI LI Spitex-Pflege entstehen
Ungerechtigkeiten fiir die

Subkommission des Stdn-
derats ist jetzt an der Ar-
beit. Bei den Erganzungs- "
leistungen ist es heute so,
dass der Herkunftskanton

dafiir aufkommt. In meiner parlamentarischen Initiative
spreche ich mich dafiir aus, dass die Freiziigigkeit unter an-

«Beim Selbstbehalt in der

erkannten Leistungserbringern gewahrleistet sein muss.

20 Jahre im Bundeshaus

swe. Christine Egerszegi-Obrist ist seit 2007 Stdnderatin des Kantons
Aargau. Zuvor war die Freisinnige ab 1995 im Nationalrat, den

sie 2006/2007 préasidierte. Die neue Pflegefinanzierung kennt sie bes-
tens, erlebte sie doch deren Beratung in den Kommissionen fiir
soziale Sicherheit und Gesundheit (SCK) beider Rate mit. 2013 reich-
te Egerszegi, die sich als Gesundheitspolitikerin stets ihre Unab-
hangigkeit bewahrte, eine parlamentarische Initiative zur Nachbes-
serung der Pflegefinanzierung ein. Mit solchen Initiativen kann das
Parlament selber Gesetzesvorhaben anstossen. Beide vorberatenden
Kommissionen gaben dem Vorstoss Folge. Er verlangt, dass das
Bundesgesetz die Zustandigkeit fir die Restfinanzierung von Pflege-
leistungen ausserkantonaler Patienten regelt, aber auch, dass die
Pflegekosten von den Betreuungskosten abgegrenzt werden. Derzeit
arbeitet eine Subkommission der standeratlichen SGK einen Er-
lassentwurf aus. Ziel sei, das Geschaft noch in der Herbstsession ins
Plenum zu bringen, sagt Egerszegi. Sie tritt nach 20 Jahren im Bun-
deshaus bei den Wahlen vom Oktober nicht mehr an. Den Themen
aus dem Gesundheits- und Sozialbereich will die bald 67-Jahrige aber
verbunden bleiben.
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Mit der neuen Pflegefinanzierung miissen sich in
vielen Kantonen neu auch die Spitex-Patientinnen
und -Patienten an den Pflegekosten beteiligen.

Wie hat sich das entwickelt?

Hier haben wir schweizweit zwolf Varianten. Das erhoht
den Aufwand fiir Abrechnungen und verunmaglicht einen
Vergleich der Leistungen. Zudem entstehen Ungerechtig-
keiten flir die Patienten. Eine Mutter mit Demenz, die bis-
her bei der Tochter im einen Kanton lebte, wechselt zum
Sohn in einen anderen Kanton und bezahlt plétzlich den
doppelten Beitrag an die Spitex. Dritte Kantone wiederum
kennen gar keine Patientenbeteiligung.

Gehort die Patientenbeteiligung abgeschafft?

Nein, ich bin fiir eine Patientenbeteiligung. Die ganze Pflege-
finanzierung ist von Geset-
zes wegen auf drei Trager
angelegt: ein Teil kommt
von der Krankenversiche-
rung, ein Beitrag vom Pati-
enten, und was nicht ge-
deckt ist, ibernimmt die
6ffentliche Hand. Ich finde,
zehn Prozent Selbstbehalt
waren gerechtfertigt, aber nicht mehr.

Einige Kantone begrenzen ihre Beitrage an

die Restfinanzierung, indem sie Normkosten festle-
gen. Spitex-Organisationen sehen teils den Tarif-
schutz aufgeweicht, und die Heime kritisieren, dass
die Normkosten zu tief angesetzt seien.

Die Normkosten sind nicht iiberall zu tief angelegt, und es
ist nichtin allen Kantonen gleich geregelt. Fiir mich ist aber
klar: Wenn bei der Spitex die eigentlichen Pflegekosten —
und zwar inklusive Wegzuschldge und Pflegematerial —
hoher sind als die Normkosten, wird der Tarifschutz nicht
eingehalten. Und das ist gesetzeswidrig. Das haben wir in
der Subkommission ebenfalls als Problem erkannt.

Sie haben eingangs die steigenden Betreuungkosten
in den Heimen erwahnt. Auch der Preisiiberwacher
hat dies schon geriigt. Was lauft hier schief?

Es gibt das Beispiel des Kantons Basel-Landschaft, wo ganz
konkret Posten von der Pflege in die Betreuung verscho-
ben wurden. Das hat das Bundesgericht spater korrigiert,
der Kanton musste den Kostenschliissel fiir die Pflege riick-
wirkend andern und Riickzahlungen tatigen. Ich kenne auch
Beispiele aus o6ffentlichen Heimen im Kanton Ziirich, wo
die monatlichen Pflegekosten auf der BESA-Pflegestufe 2
rund 500 Franken betrugen, die Betreuungskosten hinge-
gen Uiber 2000 Franken. Alles, was man nicht in der Pflege
unterbringen kann, wird in die Betreuung geschoben. Hier
braucht es bessere Abgrenzung und mehr Transparenz. Ich
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Kampferin fiir die Pflegebediirftigen:
Standeratin Christine Egerszegi

im Interview mit dem «Spitex Magazin».
Bilder: Guy Perrenoud

habe aber ein gewisses Verstandnis dafiir, dass ein Leis-
tungserbringer einen Zahler haben muss, wenn er anfal-
lende Pflegekosten nicht verrechnen kann.

Das heisst, die effektiven Pflegekosten sind nicht
gedeckt?

Die Pflegekosten sind nicht Gberall gedeckt, und das ist
nicht in Ordnung. Die Kosten der medizinisch verordneten
Pflege werden fix aufgeteilt, so will es das Gesetz. Wenn
man Bestandteile herausbricht, wird das Gesetz verletzt.

Wenn man lhnen zuhért, konnte man zum Schluss
kommen, dass sich die 6ffentliche Hand vor der
Ubernahme der Pflegekosten driickt. Ist dem so?
Nein, so zugespitzt kann man es nicht formulieren. Aber
die Kantone sind unter Spardruck. Einige haben ihre Steu-
ern gesenkt.

Sie als Freisinnige sollten es doch richtig finden,
dass Kantone und Gemeinden bei Heimen und
Spitex auf Wirtschaftlichkeit pochen, damit der
Steuerzahler nicht zu stark belastet wird?

Natdrlich haben wir alle ein Interesse daran, nicht zu hohe
Steuern und Krankenkassenpréamien zu bezahlen. Aber ich
kenne auch die Bundesverfassung, und die besagt (liest
vor): «Bund und Kantone setzen sich dafiir ein, dass jede
Person die fiir ihre Gesundheit notwendige Pflege erhalt.»
Wir Politikerinnen und Politiker — ganz egal, welcher Par-
tei wir angehdren — haben auf die Verfassung geschworen.
Daran erinnere ich meine Kollegen gelegentlich.
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Weil die Bevolkerung altert, werden die Pflegekosten
in den nachsten Jahren wachsen. Wie kénnen wir

das finanzieren, wenn es heute schon Liicken gibt?

Es ist interessant, dass man bei der Langzeitpflege immer
sofort von den Kosten redet. Wenn aber jemand - beispiels-
weise — an Krebs erkankt, erhalt er ganz selbstverstandlich
jede Operation, auch im hohen Alter noch. Niemand fragt
nach den Kosten, die das verursacht. Dabei zeigen samtli-
che Studien, dass die hochsten Gesundheitskosten in den
letzten zwei Lebensjahren entstehen, ganz egal, ob jemand
jung oder alt ist. Die Pflegekosten steigen nicht, weil die Leu-
te alt werden, sondern weil es mehr altere Leute geben wird.

Wie lasst sich sicherstellen, dass sich nicht nur noch
Begiiterte eine gute Pflege im Alter leisten kdnnen?
Was wir sicher nicht brauchen, ist eine separate Pflegever-
sicherung. Damit wiirden wir uns aus der Solidaritat verab-
schieden. Die Alteren haben ein Leben lang Krankenkassen-
pramien bezahlt - oft haben sie zu viel bezahlt, verglichen
mit den bezogenen Leistungen. Wir haben als Gesellschaft
eine Verantwortung, dass Pflegebediirftige die Leistungen
bekommen, die sie benotigen. Ich finde es bemiihend, dass
dies offenbar infrage gestellt wird. Nicht einmal die Halfte
der iiber 80-)ahrigen braucht Pflege. Bei den 65- bis 75-)Jah-
rigen sind es lediglich vier Prozent. Wir haben eine gute
Pflegefinanzierung, die in der Anlage richtig ist. Aber die
Kantone haben zu viel Spielraum erhalten. Da gilt es nun so
rasch wie moglich nachzubessern. [Ep

Interview: Susanne Wenger
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Die neue Pflegefinanzierung, seit gut vier Jahren in Kraft, wird in den
Kantonen sehr unterschiedlich umgesetzt. Jetzt kommen Forderungen zur
Optimierung auf den Tisch.

Méngel bei der Umsetzung der neuen Pflegefinanzierung -
auch Spitex-Beziigerinnen und -Beziiger zahlen die Zeche dafiir.
Bild: Spitex Verband Schweiz/Alan Meier

Das Ziel ist eigentlich klar. Die Pflegekosten in der Schweiz
— jahrlich etwa flnf Milliarden Franken — werden auf drei
Parteien verteilt: Krankenkassen, Pflegebedurftige und 6f-
fentliche Hand. Die Privatbeitrage der Pflegebeduirftigen
und die Leistungen der Kassen sind begrenzt. Die Kranken-
versicherung zahlt einen bestimmten Beitrag pro Pflege-
stufe, Spitex-Beziigerinnen und -Beziiger berappen heute
maximal 15.95 Franken pro Tag selber, Pflegeheim-Bewoh-
nerinnen und -Bewohner maximal 21.60. Reicht das wie in
den meisten Fallen nicht aus, ist der Staat am Zug. Die Kan-
tone miissen regeln, wie sie die Restkosten finanzieren wol-
len. So steht es im Gesetz, welches das Parlament 2008
verabschiedete. Die Pflegebranche sagte am Schluss Ja
dazu, weil die Vorteile die Mangel iberwogen, wie es da-

mals hiess. Die in der |G Pflegefinanzierung
zusammengeschlossenen Leistungserbrin-
ger und Patientenvertretungen verzichte-
ten auf ein Referendum.

2011 trat das neue Regime in Kraft, in-
zwischen haben alle Kantone die Rest-
finanzierung geregelt. Allerdings in einer
grossen Variationsbreite, selbst fiir die
foderalismusgewohnte Schweiz. Mal legt
der Kanton die Hohe der Restfinanzierung
fest, mal die Gemeinden. Mal zahlt der
Kanton, mal die Gemeinden, mal beide
zusammen. Das Bundesamt fiir Gesund-
heit (BAG) kam 2013 zum Schluss, die Um-
setzung der Pflegefinanzierung sei «inter-
kantonal kaum koordiniert». Bei der
Restfinanzierung gebe es «Umsetzungs-
schwierigkeiten». Auch der Preisiiberwa-
cher, Stefan Meierhans, schaltete sich friith
ein, weil er eine Kostenabwalzung auf die
Betagten beobachtete. Die Heime hatten
Anreize, Pflegekosten auf Betreuungs- und
Hotellerietaxen umzulagern, kritisiert Mei-
erhans nach wie vor: «Das ist fiir die Be-
wohner schlimm und ungerecht.» An einigen Orten muss-
ten seither Gerichte klarend eingreifen.

«Gravierende Probleme»

Aufgrund eines Vorstosses der FDP-Standeratin Christine
Egerszegi hat jetzt die Politik Handlungsbedarf erkannt (sie-
he Interview). Auch die |G Pflegefinanzierung hat sich wie-
der formiert und erarbeitet ein gemeinsames Positions-
papier. Mit dabei sind unter anderen der Spitex Verband
Schweiz, der Heimverband Curaviva Schweiz, der Kranken-
pflege-Berufsverband SBK, der Schweizerische Seniorenrat
und die Alzheimer-Vereinigung. «Die neue Pflegefinanzie-
rung schafft gravierende Probleme fiir die Spitex-Patien-
tinnen und -Patienten und fiir die Leistungserbringer», sagt



GESELLSCHAFT SPITEX MAGAZIN 2/2015 | APRIL/MA

FOKUS

Patientenbeteiligung in der ambulanten Pflege
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Foderalismus pur, bildlich dargestellt: So unterschiedlich setzen die Kantone die Neuordnung der Pflegefinanzierung um (Stand Januar 2015).
Der Flickenteppich bei der Patientenbeteiligung ist perfekt. Detaillierte Auflistung unter www.spitex.ch (Politik).
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Silvia Marti, stellvertretende Zentralsekretarin des Spi-
tex-Verbands. Fiir die Spitex-Organisationen werde es zu-
nehmend schwierig, zu einer Kostendeckung zu kommen.
Dominik Lehmann, Kommunikationschef bei Curaviva
Schweiz, stosst ins gleiche Horn: «Den Institutionen ent-
stehen ungedeckte Pflegekosten, weil die Restfinanzierer
nicht die effektiven Kosten abgelten.» Dies gehe meistens
zulasten der pflegebediirftigen Menschen in den Heimen.

Das System der neuen Pflegefinanzierung wird nicht in-
frage gestellt, aber es braucht gemass verschiedenen Be-
teiligten Optimierungen. Die Forderungen in dem komple-
xen Dossier reichen von der geniigenden Restfinanzierung
durch die 6ffentliche Hand bis zur Verlangerung und Aus-
finanzierung der Akut- und Ubergangspflege. Auch eine
Aufstockung der heute zwolf Pflegestufen und eine Erho-
hung der Krankenkassen-Beitrage wird verlangt. Drei Punk-
te seien hier herausgegriffen, weil sie zeigen, woran die

Umsetzung krankt:

Das Gesetz ermoglicht neu eine Beteiligung der Spi-
tex-Kundschaft an den Pflegekosten. Ob die Spitex-Be-

I Spitex-Patienten — ungleich belastet

Kantone: «Anreiz fiir Effizienz»

swe. Die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) weist den Vorwurf
zurlick, dass die Kantone auf Kosten der Alten sparten. Die «berech-
tigten» Kosten fiir eine qualitativ hochstehende Pflege miissten
durch die drei Finanzierungstrager gedeckt sein, sagt Stefan Leutwy-
ler, stellvertretender GDK-Zentralsekretar: «Das ist unbestritten.» Es
gehe aber nicht an, dass Heime und Spitex-Organisationen «beliebig
hohe Kosten generieren kénnen, die die Kantone dann abzugelten
haben». Mit den Normkosten werde ein «Anreiz fir eine effiziente
Leistungserbringung gesetzt». Der Kantonsvertreter dreht den Spiess
um und fordert von den Leistungserbringern mehr Transparenz bei
den Kosten und die einheitliche Anwendung der Kostenrechnungs-
instrumente: «Da besteht teils noch Nachholbedarf.»

Auch den Vorwurf, die Kantone hatten sich bei der Restfinanzierung
ausserkantonal erbrachter Pflegeleistungen nicht geeinigt, ldsst
Leutwyler nicht gelten: «Die Zustandigkeit ist geklart.» Aus gesetz-
geberischer Sicht sei bei der Spitex der Wohnsitzkanton zusténdig,
im Umfang der Beitrage, wie sie bei Spitexpflege innerhalb des Kan-
tons entstanden wadren. Wenn es in der Praxis Schwierigkeiten gebe,
misse der Anspruch rechtlich durchgesetzt werden. Anpassungsbe-
darf im Gesetz sehen die Kantone einzig bei den ausserkantonalen
Pflegeheim-Aufenthalten. Die GDK spricht sich fiir das Modell der
Erganzungsleistungen (EL) aus. Demnach kdme schweizweit der
Herkunftskanton des Heimbewohners auch fiir die Pflegerestkosten
auf. So kénnten die Kantone die beiden Finanzierungsinstrumente
«in eigener Kompetenz aufeinander abstimmen». Heute bezieht
mehr als die Halfte der Heimbewohnenden EL.
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ziiger tatsachlich zur Kasse gebeten werden, ist aber
den Kantonen (liberlassen. Sieben Kantone — vorab in
der Romandie — verzichten auf die Patientenbeteili-
gung. In den anderen Kantonen wurden diverse Varian-
ten umgesetzt, mit Tagesansdtzen zwischen 8 und
15.95 Franken und Prozentanteilen von 10 oder 20 Pro-
zent. Heute berappen Spitex-Beziiger jahrlich tiber 60
Millionen Franken selber, und das belastet manche
stark. In Kantonen, die das Maximum ausschépfen, zah-
le ein Spitex-Patient tiber 5000 Franken pro Jahr an die
Pflege, rechnet Silvia Marti vom Spitex-Verband vor.
«Das ist ein sehr grosser Beitrag an die Krankheitskos-
ten.» Zumal noch Selbstbehalt und Franchise bei der
Krankenversicherung dazukommen. Spitex-Organisa-
tionen berichteten von Patienten, die aus Kostengriin-
den auf arztlich verordnete Pflege verzichten, weiss
Marti. Dies kdnne zur Uberforderung von Angehérigen
fiihren. Bei ungeniigender Pflege drohten friihzeitige
Heimeintritte oder Spitalaufenthalte: «Das kommt das
Gemeinwesen teuer zu stehen.» Es brauche im Bundes-
gesetz eine einheitliche Regelung. Der Spitex-Verband
Schweiz spricht sich fiir eine Patientenbeteiligung von
maximal 10 Prozent aus.

Ausserkantonale Pflege — wer bezahlt?
Auch die Abgeltung ausserkantonal erbrachter Pflege-
leistungen soll national einheitlich geregelt werden, weil
es heute damit Probleme gibt. Silvia Marti schildert ein
Beispiel: «Eine betagte Person ist nach einem Spitalauf-
enthalt noch nicht fit genug, um wieder allein zu leben.
Sie zieht voriibergehend zur Tochter oder zum Sohn in
einen anderen Kanton und braucht dort zusatzlich zur
Betreuung durch die Angehérigen noch Spitex-Leistun-
gen, etwa fiir den Verbandswechsel.» Wer kommt nun
fur die Restfinanzierung auf, der Kanton, in dem die be-
tagte Person wohnt, oder der Kanton, in dem sie vorii-
bergehend Spitex-Leistungen bezieht? Auch dies ist sehr
unterschiedlich geregelt. 13 Kantone ibernehmen die
Restfinanzierung fiir Personen, die sich in einem ande-
ren Kanton pflegen lassen. Acht Kantone kommen als
Standortkantone der Spitex-Organisationen fir die
Restfinanzierung auf. In vier Kantonen variiert die Pra-
xis von Gemeinde zu Gemeinde.
Spitex-Organisationen seien dazu libergegangen, die
Restkosten den Patienten in Rechnung zu stellen, sagt
Silvia Marti. Der administrative Aufwand sei sonst zu
gross, zudem «verweigern einige Wohnkantone die Fi-
nanzierung». Ahnliche Schwierigkeiten ergeben sich bei
ausserkantonalen Heimaufenthalten, also zum Beispiel
dann, wenn jemand in ein Pflegeheim in einem anderen
Kanton zieht, um naher bei den Angehérigen zu sein.
Ende 2014 bestimmte das Bundesgericht in einem Fall
aus der Innerschweiz, dass der Standortkanton des Pfle-
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geheims fir die Restkosten aufkommen muss. Das gehen, bleibe vielen betroffenen Institutionen nichts
héchste Gericht brachte jedoch zum Ausdruck, dass es anderes (ibrig, als die ungedeckten Kosten den Bewoh-
eine Bundeslésung brauche. Auch die Kantone sehen nern liber Betreuungstaxen in Rechnung zu stellen: «Das
«Anpassungsbedarf» — aber lediglich bei der stationa- ist fiir alle unbefriedigend.»
ren Pflege (siehe Kasten). Die Kantone kdmen ihrer Pflicht zur Pflegefinanzie-

rung sehr unterschiedlich nach, bilanziert Silvia Marti
Restkosten - knausern die Kantone? vom Spitex Verband Schweiz: «In einer wachsenden
Die Mehrzahl der Kantone begrenzt ihre Beitrdge an die Zahl von Kantonen wird die Restfinanzierung ungenii-
Pflege mit Verweis auf Normkosten —also etwa Mittel- gend geleistet.» Zu Recht stellten die Kantone bei der
werte oder in Benchmarks ermittelte Kosten. Fir die Pflegequalitat hohe Anforderungen an die Institutionen,
Spitex bedeutet dies, dass teils der Tarifschutz aufge- findet Curaviva-Vertreter Dominik Lehmann. Doch die
weicht wird. «Einzelne Kantone empfehlen den Spi- Pflege miisse dann auch entsprechend finanziert wer-
tex-Organisationen, Weg-, Nacht- oder Sonntags- den. Die Menschen seien heutzutage beim Heimeintritt
zuschldge den Patienten zusatzlich in Rechnung zu alter und pflegebediirftiger, was die Kosten verdndere.
stellen», sagt Silvia Marti. Doch die Leistungserbringung «Es geht um die Frage, was uns als Gesellschaft die
bei den Leuten zu Hause sei Teil der ambulanten Pfle- alteren Menschen wert sind.» [P
ge, wie sie verordnet werde. Das Gesetz verlange, diese
vollstdndig zu finanzieren — wenn nétig mit Restfinan- Susanne Wenger

zierung durch die 6ffentliche Hand. «Die Normkosten
entsprechen oft nicht der Realitat», sagt auch Curaviva-  EP www.spitex.ch
Vertreter Dominik Lehmann. Den Heimen fehlten EP www.parlament.ch/d

deshalb Millionen fiir die Pflege. Um nicht bankrott zu Suche: 20140417

Das Unplanbare planen

Fachtagung, 25. Juni 2015
9 bis 16 Uhr, Alterszentrum Hottingen, Ziirich

Unter Mitwirkung von Prof. Dr. iur. utr. B. Tag, PD Dr. S. Peng-Keller,

Dr. med. B. Federspiel, PhD D. Biirgi, Dr. med. R. Kunz, Dr. med. A. Weber,

lic. phil. R. Abbruzzese und anderen.

Information und Anmeldung unter www.pallnetz.ch/fachtagung. ’

UniversitatsSpital
P
Partner: A Zirich

palliative zh+sh




	Fokus "Pflegefinanzierung" : auf Kosten der Pflegebedürftigen
	...
	"Die Pflegekosten sind nicht gedeckt"
	...
	Ein föderalistischer Flickenteppich


